
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 16 FVwGG 2012 Controllingstelle
 FVwGG 2012 - Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

(1) Die Controllingstelle hat die Grundlagen zur Feststellung der Erreichung der Ziele des Bundesfinanzgerichtes zu

liefern. Dabei ist die Einhaltung der Grundsätze der Einfachheit, Raschheit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

sicherzustellen.

(2) Der Leiterin oder dem Leiter der Controllingstelle obliegen nach Maßgabe der Vorgaben der Präsidentin oder des

Präsidenten die Organisation und die Überwachung der Tätigkeit der Controllingstelle.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident hat unter ihrer oder seiner Verantwortung eine Controllingstelle einzurichten.

Die Controllingstelle unterstützt die Organe des Bundes nanzgerichtes bei voller Wahrung der richterlichen

Unabhängigkeit bei ihren Entscheidungen, indem sie insbesondere die Auslastung und E zienz und die

Funktionstüchtigkeit des inneren Betriebs des Bundes nanzgerichtes sowie dessen aufbau- und

ablauforganisatorischen Gegebenheiten in Form eines begleitenden Controllings untersucht, Abweichungen vom

Sollzustand feststellt und ihre Ursachen analysiert. Bei der Erstattung von Empfehlungen und Vorschlägen ist darauf

zu achten, dass auch nicht der Anschein einer Ein ussnahme auf den Bereich entsteht, der in Gerichtsverfahren der

Rechtsprechung vorbehalten ist.
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